
Drucksachen
der Bezirksverordnetenversammlung Neukölln von Berlin
XXI. Wahlperiode

Ursprung: Mündliche Anfrage
Ursprungsinitiator: SPD, Adjei, Cindy

Drs. Nr.:

TOP Nr.:

0419/XXI

Beratungsfolge:
Datum Gremium Sitzung Beratungsstand

31.08.2022 BVV BVV/010/XXI beantwortet

Mündliche Anfrage

Brunnen Lipschitzallee defekt?

Ich frage das Bezirksamt:

1. Warum ist der Brunnen in der Lipschitzallee nicht in Betrieb?

Berlin-Neukölln, den 30.08.2022 SPD, Frau Adjei, Cindy
(Antragsteller, Fragesteller bzw. Berichterstatter)
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Beantwortung der Mündlichen Anfrage 
 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsteher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Adjei, 

 

für das Bezirksamt beantworte ich Ihre Mündliche Anfrage wie folgt: 

 

Dem Bezirksamt war bislang nicht bekannt, dass der Brunnen außer Betrieb ist. Im Rahmen 

eines für den Brunnen bestehenden Wartungsvertrages überprüft die Vertragsfirma monatlich 

die Funktionsfähigkeit des Brunnens, zuletzt am 17.08.2022. Das Bezirksamt hat das Unterneh-

men bereits über die Störungsmeldung informiert, die Firma wird morgen vor Ort sein. 

 

Zur Vermeidung eines bürokratischen Aufwands regt das Bezirksamt an, für derartige Störungs-

meldungen nicht eigens das Instrument einer parlamentarischen Anfrage zu bemühen. Ein ein-

facher Anruf oder ein Hinweis per Email sind vollkommen ausreichend. 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Jochen Biedermann 

Stv. Bezirksbürgermeister 
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